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Mündliche Anfrage der Abgeordneten Gudrun Peters, SPD 
 
„Wie begründet die Staatsregierung die Tatsache, dass das Raumordnungsverfahren zum 
Donauausbau zwischen Straubing und Vilshofen auf der Basis des Gesetzentwurfs der 
Staatsregierung vom 14.02.2006 durchgeführt wurde und die landesplanerische Beurtei-
lung mit dem klaren Fokus auf „verkehrsgerecht und vertragsgemäß“ erfolgte und wie be-
urteilt sie die Diskrepanz zwischen geltendem Recht (LEP 2003) und dem Entwurf 2006 
und darüber hinaus auf welcher Grundlage würde eine mögliche Planfeststellung erfol-
gen?“ 
 
 
Beantwortung durch Staatssekretär Hans Spitzner 
 
Im Raumordnungsverfahren (ROV) wird die Raumverträglichkeit des Vorhabens überprüft. 

Maßstab sind die Erfordernisse der Raumordnung. Hierzu zählen die in den Zielen verfes-

tigten Belange.  

 

Das ROV zum Ausbau der Donau zwischen Straubing und Vilshofen  wurde hinsichtlich 

der raumbezogenen fachlichen Belange des Verkehrs auf der Grundlage des in Kraft be-

findlichen Ziels B V 1.7 des LEP 2003 durchgeführt. Das Ziel legt fest: „Im Rahmen der 

Gesamtkonzeption der Main-Donau-Wasserstraße sollen der Main und die Donau be-

darfsgerecht und naturschonend weiter ausgebaut werden.“ 

 

Dementsprechend wurde an den beiden Komponenten „bedarfsgerecht“ und „naturscho-

nend“ Maß genommen. 

 

Darüber hinaus wurde das Ziel B V 1.7 des LEP-Entwurf 2006 berücksichtigt. Es lautet: 

„Im Rahmen der Gesamtkonzeption der Main-Donau-Wasserstraße sollen der Main und 

die Donau verkehrsgerecht, naturschonend und vertragsgemäß weiter ausgebaut wer-

den.“ 
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Diese Vorgehensweise der Regierung von Niederbayern ist ordnungsgemäß und nicht zu 

beanstanden. 

 

Das Ergebnis des ROV ist im nachfolgenden Planfeststellungsverfahren zu berücksichti-

gen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gilt das gesprochene Wort 


